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Antrag   
auf Bewilligung zur Errichtung oder Veränderung eines Grabmales

Friedhof

  Park der Begegnung / Stadtfriedhof Linz/St. Martin

  Park der Erinnerung / Urnenhain Urfahr

  Urnenhain Kleinmünchen

  Bergfriedhof Pöstlingberg
Nutzungsberechtigte/r

Name: 

Unterschrift: 

Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass für eventuelle Schäden am Grabmal (z. B. 
durch Wurzelwerk) seitens des Friedhofs keine Haftung übernommen wird!

Datum, Unterschrift des Nutzungsberechtigten bzw. des beauftragten Vertreters 
(Antragsteller oder Hersteller des Grabmales)

  Grabstein

  Grabkreuz

  Einfassung

Material des Grabmales: 

Farbe: Höhe:  cm Breite:  cm

Gewünschter Aufstellungstermin: 

Grabstätte

Abteilung:   Grabnummer: 

Name Verstorbene/r: 

Geburtsdatum: 

Sterbedatum: 

Antragsteller/in

Name: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

Hersteller: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

Grabmal

Bei Einfassungen sind folgende Abstände zu berücksichtigen:    Kopf: 0,6 Meter    Fuß/Weg: 0,5 Meter    Seiten: 0,5 Meter

Skizze oder Foto des Grabmales (Vorder- und Seitenansicht) inkl. Bemaßung

Das Grabmal hat den Vorgaben der Friedhofsordnung i.d.g.F. zu entsprechen!
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Datenschutz: www.linzag.at /datenschutz/service

Zutreffendes bitte ankreuzen!



Nicht vom Antragsteller auszufüllen! 

Für die Friedhofsverwaltung

Genehmigung für Grabgestaltung € 

Fundament € 

Rechnungsbetrag € 

bezahlt am: 

Das Grabmal darf erst aufgestellt werden, wenn der angeführ-
te Rechnungsbetrag zur Gänze beglichen wurde. Der Hersteller 
hat diesen Antrag vor Errichtung bzw. Änderung des Grabma-
les in der Friedhofsverwaltung vorzulegen.
Wird das Grabmal nicht innerhalb von zwölf Monaten nach 
Antragstellung errichtet, verliert der Antrag seine Gültigkeit.
Bestehen Zweifel über den Aufstellungsplatz sind bei der zu-
ständigen Friedhofsverwaltung Erkundigungen einzuholen.

Das Aufstellen des Grabmales bzw. die Veränderung wird antragsgemäß genehmigt    

bedingt genehmigt * 

nicht genehmigt * 

* Begründung:

Eingelangt am: 

Datum der Errichtung des beantragten Grabmales bzw. der Veränderung: 

Umseitige Angaben wurden überprüft: 

Abtragung des Grabmales Wiederaufstellung Abtragung des Grabmales Wiederaufstellung

Hinweise

Neu zu errichtende Grabmäler oder deren Veränderung sind genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung ist in der Verwaltung des Stadtfriedhofes Linz/St. Martin oder des Urnenhains Urfahr einzuholen.

Die Genehmigung zur Aufstellung kann untersagt werden, wenn das Grabmal nicht den Gestaltungsvorschriften entspricht.

Die auf einer Grabstätte errichteten Grabmäler dürfen nur mit Bewilligung der Verwaltung entfernt werden.

Ist das Nutzungsrecht an einer Grabstätte abgelaufen, hat der bisherige Nutzungsberechtigte das Grabmal auf eigene Kosten 
zu entfernen. Kommt er dieser Verpflichtung innerhalb von drei Monaten nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung über das 
Denkmal verfügen. 

Hinsichtlich der Gestaltung der Grabmäler und Gräber wird auf das Merkblatt der Friedhofverwaltung hingewiesen.
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